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Stellungnahme Wetteraukreis 
vom 14. Juli 2015 
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zum Thema östliche Ortseingrünung 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
Die östliche Orteingrünung liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Fuhrweg I und ist nicht Gegenstand dieser 2. 
Änderung des Bebauungsplans Fuhrweg II. 
 
 
 
 
zum Thema Gartenland am südlichen Ortsrand 
Der Anregung wurde bereits gefolgt. 
Der südliche Ortsrand ist als private Grünfläche festgesetzt, daran 
schließt sich nicht überbaubare Grundstücksfläche des Wohn-
gebietes an. Dem einzuhaltenden Abstand ist bereits in der 
Textfestsetzung 6.2 Rechnung getragen. 
 
 
zum Thema Festsetzen der Hallen als Mischgebiet 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Für die Halle südlich wurde bewusst eine bedingte Festsetzung 
getroffen. Die bestehende Nutzung als Scheune und Getränke-
markt ist zulässig. Sollte diese Nutzung aufgegeben werden, ist 
planerischeres Ziel, dass dort entsprechend der umliegenden 
Bebauung das Wohngebiet fortgeführt wird. 
 
Die Halle im Osten ist als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen, 
die Halle genießt Bestandsschutz. Die Fläche ist von der 2. Än-
derung nicht betroffen und entspricht dem Ursprungsbebauungs-
plan.  
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Stellungnahme des NABU-Karben 
vom 07. Juli 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Thema Spielplatzfläche 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Fläche ist nicht Gegenstand der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Fuhrweg II. 
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zum Thema private Grünflächen 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Festsetzungen ermöglichen die Anlage von Stellplätzen im 
vorderen Bereich (5m). Die Stellplätze  sind mit wasserdurch-
lässigen Belägen auszuführen. Die Anzahl der Stellplätze wird 
zudem durch die Stellplatzsatzung der Stadt Karben beschränkt. 
Aufgrund der Anregungen aus der 1. Offenlage wurde festgesetzt, 
dass im Bereich der Stellplätze ein Baum zu pflanzen ist.  
 
zum Thema Biozid 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
Das zu erwartende Verbot wird generell für alle Gemeindegebiete 
gelten. Ein bundeseinheitliches Verbot ist sinnvoller als Fest-
setzungen in vereinzelten Bebauungsplänen. 
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Stellungnahme Familie Placzek 
vom 18. Juni 2015 
 
 
 
 
 
zum Thema Umwandlung von Flächen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
 
Die Ausgleichsflächen bleiben als Grün- und Freiflächen erhalten. 
Für die W1-Fläche wurde ein Artenschutz-Gutachten beauftragt. 
Auf den privaten Grünflächen Zweckbestimmung Garten wurde im 
Bereich der Stellplätze ein Baum als anzupflanzen und dauerhaft 
zu pflegen festgesetzt 
 
 
zum Thema festgesetzte Bäume 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die bisher festgesetzten Bäume waren im Zusammenhang mit dem 
geplanten unterirdischen Container-Standort geplant. Beides wurde 
nicht realisiert.  
Die Bebauungsplan-Änderung trifft eine für alle Stellplätze auf den 
Grünflächen einheitliche Regelung bezüglich der Anpflanzung von 
Bäumen. 
 



Stellungnahme (eingescanntes Original)  Beschlussvorschlag zur Abwägung 
 

Stand: 13. Mai 2016 Bebauungsplan Nr. 180 „Fuhrweg II“, 2. Änderung, Karben Seite 8 von 11 

 

 
 
Stellungnahme Horst Scheller 
vom 22. Juni 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Thema Zäune an Grundstück 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung wird im Bebauungsplan ergänzt. 
 
zum Thema Hecken, Bäume, Sträucher 
Der Anregung wurde bereits gefolgt. 
Die Festsetzung 6.2 enthält bereits einen einzuhaltenden 
Mindestabstand zur Grundstücksgrenze. 
 
 
zum Thema Festsetzung als Mischgebiet, Maß der baulichen 
Nutzung 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Für die Halle südlich wurde bewusst eine bedingte Festsetzung 
getroffen. Die bestehende Nutzung als Scheune und 
Getränkemarkt ist zulässig. Sollte diese Nutzung aufgegeben 
werden, ist planerischeres Ziel, dass dort entsprechend der 
umliegenden Bebauung das Wohngebiet fortgeführt wird. 
Entsprechend soll dann auch das Maß der baulichen Nutzung im 
Wohngebiet wie festgesetzt gelten. 
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Stellungnahme Eheleute Kaltofen 
vom 11. Juli 2015 
 
 
 
zum Thema vereinfachtes Verfahren, Hinzunahme 
landwirtschaftlicher Flächen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Voraussetzungen des §13 BauGB sind erfüllt. Er ist sowohl für 
Änderungen als auch Ergänzungen von Bauleitplänen anwendbar.  
Es handelt sich um keine Neuaufstellung, der Geltungsbereich 
wurde aufgrund von Stellungnahmen aus der 1. Offenlage um die 
südlich angrenzenden Flächen erweitert. 
 
Bei den südlichen Flächen handelt es sich nicht um landwirtschaft-
liche Flächen sondern um eine Ortsrandeingrünung. 
Diese Ortsrandeingrünung im Süden auf den angrenzenden 
Flächen ist im Flächennutzungsplan (FNP)* mit integriertem Land-
schaftsplan der Stadt Karben von 1998 dargestellt. Dies wurde nun 
planungsrechtlich gesichert. 
 
zum Thema Beschreibung des räumlichen Geltungsbereichs 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Beschreibung wird umformuliert. 
 
zum Thema bedingte Festsetzung 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die bedingte Festsetzung ermöglicht u.a. die zeitlich befristete 
Zulässigkeit von Vorhaben.  
Die Anwendbarkeit im Falle von Bestandsgebäuden, die bis zu 
dem Eintritt eines bestimmten Ereignisses zulässig sein sollen, ist 
zulässig. 
 
 
* Der FNP der Stadt Karben wurde in den Regionalen Flächennutzungsplan 2010 

des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain überführt. 
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zum Thema Ausgleichsmaßnahmen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Eine Änderung von festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen und eine 
Neu-Bilanzierung des Eingriffs und Ausgleichs sind zulässig. 
 
 
zum Thema Bezugnahme auf Schreiben zur Offenlage 2014 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Abwägung des genannten Schreibens vom 
06.02.2014 verwiesen. Die Mitteilung des Abwägungsbeschlusses 
ist zwischenzeitlich erfolgt. 
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Stellungnahme Antje Gruneberg-Heuer und Ernst Heuer 
vom 17. Juli 2015 
 
 
zum Thema Bezugnahme auf Schreiben zur Offenlage 2014 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Abwägung des genannten Schreibens vom 
26.02.2014 verwiesen. 
 
zum Thema Privatisierung öffentlicher Flächen 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Ausgleichsflächen bleiben als Grün- und Freiflächen erhalten. 
Für die W1-Fläche wurde ein Artenschutz-Gutachten beauftragt. 
Auf den privaten Grünflächen Zweckbestimmung Garten wurde im 
Bereich der Stellplätze ein Baum als anzupflanzen und dauerhaft 
zu pflegen festgesetzt 
 
zum Thema Dacheindeckung 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Mit der Festsetzung wird mehr auf die Gestaltungswünsche der 
Bürger eingegangen.  
 
zum Thema Verkauf von Gartenland 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Durch den Verkauf der Grundstücke hat die  Stadt dem Bedürfnis 
nach einer gepflegten Ortsrandgestaltung Rechnung getragen. Der 
zuvor undefinierte Ortsrand übernimmt nun vermittelnde Funktion 
zwischen den Hausgärten und der landwirtschaftlichen Fläche. Die 
Flächen wurden planerisch festgesetzt. 
 
zum Thema Kleinklima 
Die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Ausgleichsflächen bleiben als Grün- und Freiflächen erhalten. 
 

 
 


